
 

 

MARKT BERCHTESGADEN 
 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES HAUPTAUSSCHUSSES 

 

    
 Sitzungsdatum: Dienstag, 21.03.2023 
 Beginn: 18:00 Uhr 
 Ende 18:20 Uhr 
 Ort: im großen Sitzungssaal des Rathauses 

Berchtesgaden 
    

 

ANWESENHEITSLISTE 

Erster Bürgermeister 

Rasp, Franz    

Mitglieder 

Grundner, Andrea    
Koller, Michael    
Kortenacker, Hans-Jürgen    
Langosch, Helmut   Bei TOP 6 abwesend! 
Lochschmied, Hermann   Bei TOP 6 abwesend! 
Prex, Josef    
Rasp, Sebastian    
Will, Rosemarie    

Schriftführer 

Kurz, Anton    

Verwaltung 

Hasenknopf, Peter    
Hofreiter, Andreas    
 
 
 
Abwesende und entschuldigte Personen: 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 

 
1. Haushaltssatzung 2023 und Finanzplanung bis 2026 des Marktes Berchtesgaden - BV 

Vorlage: AbtF/068/2023 
  

2. Förderung von Balkonkraftwerken - B 
Vorlage: AbtF/069/2023 

  

3. Informationen und Anfragen öffentlich 
Vorlage: AbtZ/137/2023 
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Erster Bürgermeister Franz Rasp eröffnet um 18:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Hauptausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Hauptausschusses fest. 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
1 Haushaltssatzung 2023 und Finanzplanung bis 2026 des Marktes 

Berchtesgaden - BV 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Markt Berchtesgaden folgende 

 

Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt  
 
 im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 26.540.489,00 € 
 und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 10.539.000,00 € ab. 

 
§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf 2.900.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  250 % 
 b) für die Grundstücke (B)   350 % 
2. Gewerbesteuer  380 % 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
Berchtesgaden, den 
 
MARKT  BERCHTESGADEN 
 
Franz Rasp 
1.Bürgermeister 
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Der Finanzplan des Marktes Berchtesgaden für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 wird genehmigt. 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 9  Nein 0  Anwesend 9  Persönlich beteiligt 0   
 
 
 
 
2 Förderung von Balkonkraftwerken - B  
 

Beschluss: 
 
Der Markt Berchtesgaden unterstützt grundsätzlich die Errichtung von kleinen Photovoltaikanla-
gen (Balkonkraftwerke) durch eine pauschale Bezuschussung. Dazu wird im Haushalt für 2023 ein 
Betrag von 10.000 Euro bereitgestellt.  
Die Verwaltung wird beauftragt, bezüglich der Zuschusshöhe, wenn möglich, eine einheitliche 
Regelung für den südlichen Landkreis zu finden. Die Abwicklung mit geringstmöglichem Verwal-
tungsaufwand wird angestrebt.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 8  Nein 1  Anwesend 9  Persönlich beteiligt 0   
 
 
 
 
3 Informationen und Anfragen öffentlich  
 

- GR Michael Koller bedankt sich für die Müllentsorgung am Kalvarienberg und bittet zu prü-
fen, ob eine Möglichkeit besteht, am Kalvarienberg einen oder mehrere Mülleimer aufzustel-
len. 

 
- Zudem teilt er mit, dass am Berengarplatz zwischen den beiden Kirchen das Gebüsch/die 

Hecke entfernt wurde und s. E. nach Möglichkeit ein dezenteres Müllerentsorgungsbehältnis 
als Ersatz aufgestellt werden sollte.  

 
 Zum Berengarplatz teilt 1. Bürgermeister Franz Rasp mit, dass die Sache überprüft und der 

Mülleimer ggf. ausgetauscht werde. 
 Die Aufstellung von Mülleimern im Bereich Kalvarienberg sieht er jedoch skeptisch, weil der 

Kalvarienberg nicht durch das Müllentsorgungsfahrzeug des Bauhofes angefahren werden 
kann.  

 
- GR Hans Kortenacker fragt, ob es seitens der Verwaltung bereits Planungen bzw. Überlegun-

gen gibt bezüglich der von der EU geplanten Sanierungspflicht zur Gebäudesanierung. 
 
 1. Bürgermeister Franz Rasp erklärt dazu, dass er beabsichtige, das bestehende Immobilien-

konzept zu überarbeiten und man darin dann auf die Vorgaben der EU eingehen werde. 
 

Zur Kenntnis genommen  
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Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Franz Rasp um 18:20 Uhr die 
öffentliche Sitzung des Hauptausschusses. 
 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
Franz Rasp    Anton Kurz 
Erster Bürgermeister    Schriftführung 
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